
 

 

CHARTA DER FREIWILLIGEN HELFER BEI DEN JUNIOR 
EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS LUXEMBOURG 2021 

 
Zweck dieser Charta ist es, die gegenseitigen Verpflichtungen zwischen dem Organisationskomitee und 
den Freiwilligen der Junioren-Judo-Europameisterschaft Luxemburg 2021 zu definieren.  
   
Artikel 1: Definition  
  
Der Freiwillige ist Mitglied der Organisation der Junioren-Judo-Europameisterschaft Luxemburg 2021. 
Er verpflichtet sich frei und unentgeltlich, vordefinierte Aufgaben zu übernehmen.  
 
Artikel 2: Verpflichtungen der Interreg Judo Cooperation (IJC)  
 
Die IJC verpflichtet sich:  

- den Freiwilligen zu begrüßen und ihn als Vollmitglied der Organisation anzuerkennen;  
- eine bestimmte Person für das Freiwilligenmanagement zur Verfügung zu stellen, die auf 

Fragen und Wünsche der Freiwilligen eingeht;  
- zusammen mit den unterschiedlichen „Sektorleitern“ die für die Erfüllung des Auftrags 

erforderliche Ausbildung des Freiwilligen zu garantieren;  
- dem Freiwilligen zwei Event-Tshirts zu geben, die er/sie am Ende der Veranstaltung behalten 

kann;  
- die Kosten für die Mahlzeiten des Freiwilligen während seines Einsatzes gemäß den von der 

IJC festgelegten Modalitäten zu übernehmen;  
- einen Versicherungsvertrag abzuschließen, der die Unfallrisiken während der gesamten Dauer 

des Einsatzes abdeckt (vom Freiwilligen erlittener oder verursachter Unfall);  
- Momente des Austauschs zwischen allen Freiwilligen und der Organisation zu organisieren und 

für eine freundliche Atmosphäre zu sorgen. 
 
Artikel 3: Verpflichtungen des Freiwilligen  
  
Der Freiwillige verpflichtet sich:  

- die ihm anvertraute(n) Mission(en) mit Einsatz, Seriosität, Loyalität und Diskretion zu erfüllen;  
- die Organisation und die Funktionsweise der IJC zu respektieren;  
- die Einladungen, die an ihn verteilt werden könnten, nicht weiterzuverkaufen;  
- im Geiste des gegenseitigen Verständnisses mit den anderen Mitgliedern der Organisation 

zusammenzuarbeiten;  
- die vom Sektorleiter, dem er zugewiesen ist, vorgegebenen Zeitpläne einzuhalten;  
- die Regeln bezüglich der Akkreditierung zu respektieren und diese nicht nur auszunutzen, um 

die Kämpfe zu sehen;  
- sich für die gesamte Dauer der Veranstaltung zu verpflichten, sobald seine Kandidatur bestätigt 

wurde. Im Falle eines Verzichts, verpflichtet sich der Freiwillige die Organisation vor oder 
während der Junioren-Judo-Europameisterschaft Luxemburg 2021 zu informieren. 

 
 
 
 



 

 

Artikel 4: Bildrechte  
 
Mit der Unterzeichnung dieser Charta autorisiert der Freiwillige die IJC, das/die Foto(s) oder das/die 
Videobild(er), das/die ihn während seiner freiwilligen Aktivitäten bei der Junioren-Judo-
Europameisterschaft Luxemburg 2021 darstellt/stellen, in jeder Form und mit allen technischen Mitteln 
zu Illustrations-, Dekorations-, Promotions- und Werbezwecken der Aktivitäten, Produkte oder 
Dienstleistungen der IJC und aller mit ihnen vertraglich verbundenen Verbände oder Unternehmen für 
die ganze Welt bis zum 31. Dezember 2021 zu verwenden.   
Die IJC ist berechtigt, das Foto in seinen Werbe- und/oder Geschäftsunterlagen in jedem bisher 
bekannten oder unbekannten Medium zu reproduzieren und darzustellen.   
Der Freiwillige akzeptiert, dass er auf keinen Fall eine Vergütung für die Verbreitung seines Bildes 
verlangen kann.   
  
Die IJC verpflichtet sich, das allgemeine Recht zu respektieren, auf das Image, die Privatsphäre und 
die Würde des Freiwilligen zu achten, den Namen des Freiwilligen nur mit dessen ausdrücklicher 
Zustimmung zu verwenden und den Fotos keine Bildunterschrift beizufügen, die Informationen 
vermittelt, die ihn oder seine Familie identifizierbar machen, entsprechend den in den Absätzen 1 und 
2 dieses Artikels beschriebenen Bedingungen.   
 
Artikel 5: Sicherheit und Gesundheitsprotokoll  
   
Der Freiwillige verpflichtet sich, die Sicherheits- und Hygieneregeln, das für die Veranstaltung geltende 
COVID-Gesundheitsprotokoll und die internen Vorschriften der Orte, an denen er arbeiten wird, zu 
beachten. Insbesondere sorgt er/sie dafür, keine gefährlichen Gegenstände oder Produkte in die 
Stadien und offiziellen Orte mitzubringen und alle Sicherheitsmaßnahmen und Anweisungen strikt 
einzuhalten. 
 
Die IJC verpflichtet sich, alle Informationen und Gesundheitsvorschriften, die das COVID-19 betreffen, 
rechtzeitig an die Freiwilligen zu kommunizieren. 
  
Artikel 6: Umwelt  
   
Die IJC hat sich dem Aufbau einer nachhaltigen Veranstaltung verschrieben und möchte die 
Umweltauswirkungen (Treibhauseffekt, Abfallproduktion, etc.) des Wettbewerbs im Rahmen der 
während der Veranstaltung umgesetzten CSR-Politik so weit wie möglich begrenzen.  
Die IJC ist bestrebt, den Freiwilligen die notwendigen Informationen zu vermitteln, insbesondere durch 
interne Kommunikation und allgemeine Schulungen, um umweltfreundliches Verhalten zu fördern und 
die Freiwilligen in die Lage zu versetzen, ihre Zuhörer bestmöglich zu informieren und zu den richtigen 
Umweltgesten zu führen.   
Der Freiwillige verpflichtet sich, diese Verhaltensweisen zu übernehmen und sie im Rahmen der 
Organisation des Wettkampfes zu teilen. 
 


